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J A H R E S B E R I C H T  
 
 

Einleitung 
 
 
I. Gegenstand des Jahresberichts 
Das Ergebnis seiner Prüfung fasst der Rechnungshof, soweit es für die 
Entlastung der Staatsregierung von Bedeutung sein kann, jährlich in 
einem Jahresbericht zusammen, den er Landtag und Staatsregierung 
zuleitet (§ 97 Abs. 1 SäHO). Dem Bericht liegen Prüfungsergebnisse vor 
allem aus dem Jahr 2017, teilweise auch aus früheren Jahren oder aus 
dem Jahr 2018 zugrunde (§ 97 Abs. 3 SäHO).  
 
Der Abschnitt I des vorliegenden Jahresberichts bezieht sich auf die 
Haushaltsrechnung für das Jahr 2016 (§ 97 Abs. 2 Nr. 1 SäHO). Die Bei-
träge in den Abschnitten II und III informieren über ausgewählte Prü-
fungsergebnisse aus den verschiedenen Ressorts, die von erheblicher 
finanzieller oder exemplarischer Bedeutung sind. Die Ergebnisse der 
überörtlichen Kommunalprüfung fasst der Rechnungshof in einem ge-
sonderten Band des Jahresberichts (Band II) zusammen. 
 
Der Sächsische Rechnungshof berichtet überwiegend über aktuelle Prü-
fungsergebnisse, um dem Sächsischen Landtag Gelegenheit zu geben, 
rechtzeitig Konsequenzen aus diesen Erkenntnissen zu ziehen. Entspre-
chende Hinweise werden in den einzelnen Beiträgen gegeben. Dort ist 
dargestellt, welche Folgerungen aus Sicht des Sächsischen Rechnungs-
hofs notwendig sind. 
 
Die Entwürfe der Jahresberichtsbeiträge sind den zuständigen Ministerien 
und betroffenen Stellen vor den Beratungen durch das Kollegium des 
Rechnungshofs übersandt worden. Ihnen wurde somit Gelegenheit gege-
ben, im kontradiktorischen Verfahren ihre Stellungnahme abzugeben. Die 
Stellungnahmen sind in den Beiträgen berücksichtigt bzw. auszugsweise 
wiedergegeben. 
 
 
II. Prüfungsumfang und Prüfungsrechte 
Nach Art. 100 Abs. 1 der Verfassung des Freistaates Sachsen prüft der 
Rechnungshof die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des Frei-
staates. Die überörtliche Kommunalprüfung führt der Rechnungshof 
gemäß Sächsischer Gemeindeordnung für alle Gemeinden und Landkreise 
sowie für kommunale Zusammenschlüsse und Stiftungen durch. In dieser 
Prüfungstätigkeit wird er von den ihm nachgeordneten Staatlichen 
Rechnungsprüfungsämtern in Löbau, Wurzen und Zwickau unterstützt 
(§ 13 RHG).  
 
Der Rechnungshof prüft außerdem die Recht- und Ordnungsmäßigkeit 
der Bewilligung und Verwendung von EU-Mitteln, die über den sächsi-
schen Landeshaushalt gewährt werden. 
 
Der Jahresbericht vermittelt kein repräsentatives Bild von der Qualität 
des Verwaltungshandelns des Freistaates, da die bei den Prüfungen fest-
gestellten Mängel herausgehoben, ordnungsgemäße und wirtschaftliche 
Vorgehensweisen aber in der Regel unerwähnt bleiben. Der Umfang des 
Prüfungsstoffs und die Personalkapazität des Sächsischen Rechnungs-
hofs lassen nicht zu, die Verwaltung vollständig zu prüfen. Der Rech-
nungshof setzt für seine Prüfungstätigkeit Schwerpunkte und macht von 
der Ermächtigung Gebrauch, die Prüfung nach seinem Ermessen zu be-
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schränken (§ 89 Abs. 2 SäHO). Dauer und Umfang der Prüfungen variie-
ren je nach Prüfungsthema.  
 
Zum Jahresbeginn 2018 verzeichnete der Rechnungshof im Bereich der 
Staatsverwaltung 84 laufende Prüfungsverfahren. Zusätzlich wurden 
55 Prüfungen neu in das jährliche Prüfungsprogramm aufgenommen. 
Außerdem hat der Rechnungshof in diesem Jahr bis Redaktionsschluss 
im Rahmen des Anhörungsverfahrens nach § 103 SäHO zu 41 Richtlinien 
und weiteren Verwaltungsvorschriften Stellung genommen, wobei davon 
in 8 Fällen das Einvernehmen zwischen Ressorts und Rechnungshof her-
beizuführen war, da die Vorschriften jeweils Regelungen des Verwen-
dungsnachweises bei Zuwendungen oder das Prüfungsrecht des Rech-
nungshofs betrafen. Im Jahr 2017 wurden 38 Anhörungsverfahren nach 
§ 103 SäHO geführt, von denen in 13 Fällen das Einvernehmen herbeizu-
führen war. 
 
 
III. Politische Entscheidungen 
Der Rechnungshof hat keine Eingriffsrechte, um seine (nicht justiziablen) 
Prüfungsergebnisse zu vollziehen. Politische Entscheidungen im Rahmen 
geltenden Rechts unterliegen nicht der Beurteilung des Rechnungshofs. 
 
Der Rechnungshof kann jedoch Gesetzesänderungen empfehlen, insbe-
sondere wenn er über Erkenntnisse verfügt, dass bestehende Gesetze den 
Normzweck nicht mehr umfassend erfüllen oder zu vom Gesetzgeber 
nicht intendierten Auswirkungen führen. 
 
 
IV. Auswirkungen der Prüfungstätigkeit 
Der Rechnungshof kontrolliert, ob die vom Parlament erteilten Auflagen 
durch die geprüften Stellen erfüllt und die zugesagten Verbesserungen 
umgesetzt werden. Gegebenenfalls mündet das Follow-up der jeweiligen 
Prüfung in eine erneute Prüfung. Den Erfordernissen einer zukunftsori-
entierten Finanzkontrolle wird somit Rechnung getragen. 
 
 
V. Entlastung des Rechnungshofs 
Die Rechnung des Rechnungshofs wird durch den Landtag geprüft  
(§ 101 SäHO). Die Entlastung des Präsidenten des Sächsischen Rech-
nungshofs hinsichtlich der Haushaltsrechnung für das Jahr 2016 stand 
bis Redaktionsschluss noch aus. 
 
 
VI. Beratende und gutachterliche Äußerungen, Unterrichtungen 

über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung 
Der Rechnungshof kann aufgrund von Prüfungserfahrungen den Landtag, 
die Staatsregierung und einzelne Staatsministerien beraten. Soweit der 
Rechnungshof den Landtag berät, unterrichtet er gleichzeitig die Staats-
regierung (§ 88 SäHO). Über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung 
kann der Rechnungshof den Landtag und die Staatsregierung jederzeit 
unterrichten (§ 99 SäHO). Berichtet der Rechnungshof dem Landtag, so 
unterrichtet er gleichzeitig die Staatsregierung. 
 
Der Rechnungshof hat in diesem Jahr die Beratende Äußerung gemäß 
§ 88 Abs. 2 SäHO „Vermögensrechnung des Freistaates Sachsen (Grund-
vermögen)“ (Landtagsdrucksache 6/12307 vom 01.02.2018) und einen 
Sonderbericht nach § 99 SäHO „Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanage-
ment Sachsen“ (Landtagsdrucksache 6/14194 vom 23.07.2018) vorge-
legt. Den Sonderbericht „Unterbringung und Organisation der Erstauf-
nahme der Flüchtlinge im Freistaat Sachsen“ hatte das Große Kollegium 
des Rechnungshofs beschlossen und am 20.09.2018 veröffentlicht. 



  Jahresbericht 2018 des Sächsischen Rechnungshofs, Band I: Staatsverwaltung  | 25 

VII. Prüfung des Mitteldeutschen Rundfunks 
Der Sächsische Rechnungshof prüft gemeinsam mit den Rechnungshöfen 
von Sachsen-Anhalt und Thüringen nach § 35 MDR-Staatsvertrag und 
§ 16c Abs. 3 Rundfunkstaatsvertrag die Wirtschaftsführung des MDR 
sowie seiner Beteiligungen.  
 
Derzeit prüfen die Rechnungshöfe der MDR-Staatsvertragsländer das 
Beteiligungscontrolling der DREFA Media Holding und des MDR sowie 
das Interne Kontrollsystem (IKS) des MDR bei Vergaben. Abgeschlossen 
wurde die gemeinsame Prüfung der Marktkonformität der kommerziellen 
Tätigkeiten von Beteiligungsunternehmen des MDR nach § 16d Rund-
funkstaatsvertrag für das Geschäftsjahr 2016. 
 
Die Ergebnisse der Prüfungen werden nicht in den Jahresbericht des 
Rechnungshofs aufgenommen, sondern dem Landtag und der Staatsre-
gierung unmittelbar zugeleitet. 
 
Die abschließenden Berichte über Ergebnisse der Prüfungen der Rund-
funkanstalten werden zudem unter www.rechnungshof.sachsen.de ver-
öffentlicht. 
 
 
VIII. Zusammensetzung des Kollegiums 
Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Jahresbericht gehörten 
dem Kollegium an: 
 
 Präsident   Prof. Dr. Karl-Heinz Binus 
 Vizepräsident   Stefan Rix 
 Rechnungshofdirektor  Peter Teichmann 
 Rechnungshofdirektor  Gerold Böhmer 
 Rechnungshofdirektorin  Isolde Haag 
 
Vizepräsident Rix und Rechnungshofdirektorin Haag waren an der Be-
schlussfassung über den Beitrag Nr. 24 „Wiederherstellung kommunaler 
Straßen und Brücken nach der Richtlinie Hochwasserschäden 2013“ 
nicht beteiligt. 
 
Bis zum 30.06.2018 gehörte Herr Rechnungshofdirektor a. D. Dr. Wilfried 
Spriegel dem Großen Kollegium an. 
 
 
IX. Veröffentlichung 
Der vorliegende Jahresbericht wurde am 25.10.2018 veröffentlicht. 
 
Im Internet ist der Bericht auf der Homepage des Sächsischen Rech-
nungshofs (www.rechnungshof.sachsen.de) verfügbar. 
 
 

http://www.rechnungshof.sachsen.de/

